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Dass es in der EU und den Mitgliedstaaten ein Rassismus-Problem gibt, ist unbestreitbar. Die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA) bemerkt in ihrem Grundrechtebericht 2021, dass Rassismus ein 
anhaltendes Problem in der EU darstellt, das das Leben des Einzelnen ernsthaft beeinträchtigt, und dass mehr 
als die Hälfte der Europäer der Ansicht ist, dass Rassismus in ihrem Land weit verbreitet ist.2  

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung sind Phänomene, die entweder zwischen 
Einzelpersonen (individueller Rassismus) oder innerhalb von Organisationen sowie Organen und 
Einrichtungen (institutioneller Rassismus) auftreten. Diskriminierung durch Strafverfolgungsbehörden 
ist ein zentrales Element des institutionellen Rassismus und kommt in allen ausgewählten Mitgliedstaaten vor.  

Dabei erleben unterschiedliche Gruppen, Gemeinschaften und Einzelpersonen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Das Europäische Netzwerk gegen Rassismus (ENAR)3 hat fünf 
Hauptgruppen ermittelt, die davon besonders betroffen sind: i) Roma und Travellers, ii) Menschen afrikanischer 

                                                             
1 Volltext der Studie in englischer Sprache abrufbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/730304/IPOL_STU(2022)730304_EN.pdf 
2  FRA, Grundrechtebericht 2021, a. a. O. 
3  ENAR, abrufbar unter: https://www.enar-eu.org/Specific-forms-of-racism. 

KURZFASSUNG 

Diese Studie, die von der Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
des Europäischen Parlaments auf Ersuchen des LIBE-Ausschusses in Auftrag gegeben wurde, 
enthält eine Analyse spezifischer Merkmale von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Rassendiskriminierung in der EU und in ausgewählten Mitgliedstaaten. Darüber hinaus werden 
unterschiedliche Formen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung sowie 
davon betroffene Personengruppen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie untersucht. 
Im Rahmen der Studie werden politische Maßnahmen und gesetzliche Regelungen zur 
Beseitigung von Rassismus bewertet, um die Wirksamkeit der nationalen und EU-
Rechtsvorschriften sowie der Maßnahmen zu ermitteln, die im EU-Aktionsplan gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung vorgesehen sind. Darüber hinaus werden die 
Lücken ermittelt, die es zu füllen gilt, und Empfehlungen ausgesprochen, wie auf allen Ebenen 
Eigeninitiative und Engagement gefördert werden können, um einen echten Wandel zu 
vollziehen und Gleichheit zu erzielen. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/730304/IPOL_STU(2022)730304_EN.pdf
https://www.enar-eu.org/Specific-forms-of-racism
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Herkunft und Schwarze Europäer, iii) Muslime, iv) Juden, v) Migranten. In dieser Studie wird darüber hinaus 
auch der Rassismus gegen Asiaten und Menschen asiatischer Abstammung sowie der Rassismus gegen 
indigene Völker untersucht. 

Auf internationaler, EU- und nationaler Ebene gibt es eine Reihe von Regelungen zur Bekämpfung von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung. Durch die Bemühungen der Vereinten Nationen 
wurde ein rechtlicher Rahmen auf internationaler Ebene geschaffen. Dieser Rahmen verpflichtet die Länder, 
sich für die Beseitigung aller Formen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung 
einzusetzen. Als internationale Organisation fördert der Europarat Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, 
Menschenrechte und soziale Entwicklung, dies insbesondere durch die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK)4. Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) enthält die 
rechtsverbindliche Verpflichtung für ihre Mitglieder, für den Schutz einer Reihe von Menschenrechten für alle 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen (nicht nur für die Bürger) Sorge zu tragen. Eine besondere Rolle 
kommt dabei der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) zu, die über die 
Einhaltung der Menschenrechte wacht, wenn es um Fragen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus, Intoleranz und Rassendiskriminierung geht.  

Auf EU- Ebene gibt es eine Reihe von Regelungen zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Rassendiskriminierung. Einige Maßnahmen verfolgen einen horizontalen Ansatz, andere wiederum sind auf 
bestimmte Gruppen zugeschnitten, die von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betroffen sind. Das 
Rechtssystem der EU, das in den letzten 20 Jahren entwickelt wurde, basiert jedoch nach wie vor auf der 
Auffassung, dass Rassismus ein Phänomen ist, das zwischen Einzelpersonen auftritt. In diesem Sinne zielt 
es auf die Bekämpfung von Diskriminierung, Hassreden und Hassverbrechen ab.  

Der EU-Aktionsplan gegen Rassismus markiert einen Wendepunkt hinsichtlich des Verständnisses von 
Rassismus auf EU-Ebene, indem er die strukturelle Dimension des Rassismus, die spezifischen Formen von 
Rassismus, von denen verschiedene rassifizierte Gruppen in Europa betroffen sind, sowie das Konzept der 
Intersektionalität anerkennt. Der Aktionsplan soll insbesondere die Mitgliedstaaten darin unterstützen, 
nationale Aktionspläne gegen Rassismus auszuarbeiten und anzunehmen. Diese nationalen Aktionspläne 
sind ein wichtiges Instrument, wenn es darum geht, die Gründe für die mangelnde Umsetzung der in den 
Mitgliedstaaten geltenden Rechtsvorschriften zu hinterfragen. Zugleich können sie Maßnahmen zur 
Bekämpfung komplexerer Formen des Rassismus hilfreich ergänzen. Der Aktionsplan schlägt Maßnahmen zur 
Entwicklung von Methoden vor, die die Erhebung aussagekräftiger, kohärenter und vergleichbarer Daten 
ermöglichen, die nach Rasse oder ethnischer Herkunft aufgeschlüsselt sind, wobei der Schutz der 
Privatsphäre und die nationalen Gegebenheiten der Mitgliedstaaten gebührend geachtet werden.5 Zu den 
weiteren begrüßenswerten Elementen des Aktionsplans gehören: 
 
das Eingeständnis, gegen Rassismus in der Strafverfolgung vorgehen zu müssen; die Notwendigkeit, für die 
Einhaltung des Grundsatzes der Einbeziehung der Dimension der Chancengleichheit von Männern und 
Frauen zu sorgen; der Schwerpunkt auf eine Einbindung der Zivilgesellschaft und von 
Basisorganisationen sowie die von der Europäischen Kommission angekündigten Schritte zur Verbesserung 
der rassischen Vielfalt und der Repräsentation in ihren Reihen. 

Die EU-Gleichstellungsrichtlinien werden in allen untersuchten Mitgliedstaaten durch 
Antidiskriminierungsgesetze umgesetzt. Dadurch wurde der Rechtsschutz gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung erheblich verbessert. In einigen Ländern wird dieser Schutz 
in Form von einzelnen Gleichstellungsgesetzen umgesetzt, während in anderen Ländern 
Antidiskriminierungsgesetze in verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen verankert sind, die 
unterschiedliche Gründe und Elemente von Diskriminierung abdecken. Einige Mitgliedstaaten gingen dabei 
sogar über die in den Gleichstellungsrichtlinien festgelegten rechtlichen Verpflichtungen hinaus, indem sie 
weitere Schutzgründe hinzufügten.  

                                                             
4  Volltext der Konvention, abrufbar unter: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf. 
5  Ebd. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
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Auf nationaler Ebene gibt es ebenfalls umfassende Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Rassismus und 
Diskriminierung. Diese sind in den verfassungsrechtlichen Bestimmungen, im Strafrecht und in den 
Rechtsvorschriften zur Gleichbehandlung enthalten. Alle Verfassungen der in dieser Studie untersuchten 
Länder enthalten Bestimmungen zur Nichtdiskriminierung, die jedoch in Bezug auf die 
Nichtdiskriminierungsgründe variieren.  

Die Empfehlungen für diese Studie gliedern sich in drei Themenbereiche. 

1. Umsetzung des Rechtsrahmens 

1a. Die Kommission sollte weiterhin die Umsetzung und Durchführung der EU-
Antidiskriminierungsvorschriften in den Mitgliedstaaten wirksam überwachen und 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einleiten, die nachweislich dagegen verstoßen. 

1b. Die Kommission könnte Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Aktionsplan gegen Rassismus festlegen, mit 
klar definierten und messbaren Zielen sowie einer Überwachung der Fortschritte. Hierzu könnte entsprechend 
dem von der Kommission vorgeschlagenen „Zyklus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit“ eine regelmäßige 
Überprüfung des EU-Aktionsplans gegen Rassismus erfolgen6.  

1c. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass die Gleichstellungsstellen über die erforderlichen 
Kompetenzen, Befugnisse und Ressourcen verfügen, um ihre Aufgaben unabhängig und wirksam zu erfüllen 
und für alle zugänglich zu sein. 

1d. Die Mitgliedstaaten sollten zur Erfassung disaggregierter Daten den Leitfaden zum Thema 
Gleichstellungsdaten der Untergruppe der Hochrangigen Gruppe für Nichtdiskriminierung, Gleichstellung und 
Vielfalt 7 befolgen.  

1e. Die Mitgliedstaaten sollten darin bestärkt werden, umfassende nationale Aktionspläne zur wirksamen 
Bekämpfung von Rassismus zu entwickeln und deren regelmäßige Überprüfung und Umsetzung 
sicherzustellen.  

1f. Es gibt noch keine Einigung über die Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung gemäß dem Vorschlag der Kommission vom Juli 2008. Es sollten Anstrengungen 
unternommen werden, um die sogenannte „Gleichbehandlungsrichtlinie oder horizontale Richtlinie“ 
endgültig zu verabschieden. 

2. Bekämpfung der Ursachen des Rassismus 

2a. Die Mitgliedstaaten sollten die Entwicklung von Initiativen fördern, die zu einem besseren Verständnis der 
historischen Ursachen des Rassismus beitragen.  

2b. Die Europäische Union sollte Forschungsarbeiten finanzieren, um Informationen über die in den 
Mitgliedstaaten verwendeten Unterrichtsmaterialien einzuholen und Bereiche zu ermitteln, in denen 
umstrittene Fakten als Realität dargestellt werden. 

2c. Die Europäische Union sollte die Bemühungen zur Bekämpfung des institutionellen Rassismus, 
insbesondere seitens der Strafverfolgungsbehörden, unterstützen. Dies könnte Folgendes beinhalten: 
Empfehlung, eine Standardvorgehensweise bei polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund 

                                                             
6  Europäische Kommission, Mitteilung vom 17. Juli 2019 zum Thema „Weitere Stärkung der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Union: Ein Konzept für 

das weitere Vorgehen, COM(2019)343, abrufbar unter:  https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2019)343&lang=de. 
7  Untergruppe der Hochrangigen Gruppe für Nichtdiskriminierung, Gleichstellung und Vielfalt, Leitfaden zur Erfassung und Verwendung von 

Gleichstellungsdaten basierend auf rassischer und ethnischer Herkunft, 2001, (High-Level Group on Non-discrimination, Equality and Diversity’s 
subgroup, Guidance note on the collection and use of equality data based on racial or ethnic origin, 2001), verfügbar unter:  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin.pdf. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2019)343&lang=de
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin.pdf
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begründeter Verdachtsfälle einzuführen, Schulungen anzubieten und eine Prüfung von Fällen rassistisch 
motivierten Fehlverhaltens der Polizei sicherzustellen. 

3. Politischer Entscheidungsprozess 

3a. Die europäischen Organe und die Einrichtungen der Mitgliedstaaten sollten Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die rassifizierte Gruppen vertreten, verstärkt in den politischen Entscheidungsprozess 
einbinden bzw. anhören.  

3c. Die europäischen Organe und Einrichtungen sollten bei der Verwendung positiver Formulierungen mit 
gutem Beispiel vorangehen, indem sie beispielsweise von „Rassengerechtigkeit“ statt von „Rassismus“ oder 
von „Erweiterung des Lehrplans“ statt von „Entkolonialisierung des Lehrplans“ sprechen. 
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